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©  Ein  Schrämarm  für  Schrämmaschinen  zum 
Schneiden  von  Hartgestein  wie  Marmor  od.  dgl.  ist 
plattenförmig  gestaltet  und  an  seinem  Umfangsrand 
läuft  an  einem  nach  außen  offenen  Führungskanal 
(13)  ein  außen  mit  Diamantplatten  (8)  besetzter,  end- 
loser  flexibler  Schneidriemen  (1)  um,  der  mit  einem 
Steg  (5)  mit  dem  Führungskanal  (13)  in  Eingriff  steht 
und  form-  oder  reibschlüssig  durch  ein  an  einem 
Ende  des  Schrämarms  gelegenes  Antriebsrad  ange- 
trieben  und  durch  ein  am  anderen  Ende  des  Schrä- 
marms  gelegenes  Umlenkrad  umgelenkt  wird.  Der 
Schneidriemen  (1)  besteht  aus  einem  mit  mehreren 

Strängen  (3)  bewehrten  flexiblen  Gurtkörper  (2)  aus 
Kunststoff  od.  dgl.,  in  den  die  Diamantplatten  (8)  in 
Abständen  eingeformt  sind.  Um  in  einfacher  und 
sicherer  Weise  eine  Befestigung  der  Diamantplatten 
(8)  in  dem  Gurtkörper  (2)  zu  erreichen,  sind  die 
Diamantplatten  (8)  auf  massiven  Werkzeugträgern 
(6)  befestigt,  die  mehrere  Bohrungen  (7)  oder  Lang- 
löcher  (7')  aufweisen  und  mit  den  Diamentplatten  (8) 
gemeinsam  in  den  Gurtkörper  (2)  eingeformt  sind, 
wobei  die  Stränge  (3)  die  Werkzeugträger  (6)  unmit- 
telbar  durchsetzen,  in  dem  sie  sich  durch  die  Boh- 
rungen  (7)  oder  Langlöcher  (7')  erstrecken. 
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Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentanspräche. 

□  Alle  Anspruchsgebühren  wurden  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  europäische 
Recherchen  bericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

|  |  Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche  ersteilt  für  die 
Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden, 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

I  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 
Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforde- 
rungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
nämlich: 

S i e h e   B l a t t   - B -  

|  |  Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchen  bericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

[  [  Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen, 
für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind, 

nämlich  Patentansprüche: 

rXj  Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen, 

nämlich  Patentansprüche:  1  ~  3 
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MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 
Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen 
an  die  EintheiUichtkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, nämlich: 

Patentansprüche  1-3. 

Schrämarm  mit  einem  Schneidriemen  der  aus  einem  mit  mehreren  Strängen 
bewehrten  flexiblen  Gurtkörper  aus  Kunststoff  besteht  in  den  Diamantplatten 
in  Abständen  eingeformt  sind,  welche  Diamantplatten  auf  massiven  Werkzeug- 
Trägern  befestigt  sind,  die  durchgehende  Oeffnungen  aufweisen  und  dasa  die 
Stränge  sich  durch  diese  Oeffnungen  erstrecken. 
Schrämarm  weiter  gekennzeichnet  durch  Stränge  die  aus  Schleifen  eines  mehrfach 
schleifenförmig  durch  den  Schneidriemen  verlaufenden  Seilstrangs  mit  einer 
besonderen  Befestigung  bestehen,  oder  gekennzeichnet  durch  Diamantplatten 
L-förmiger  Gestalt  die  in  besonderer  Konfiguration  auf  dem  Schneidriemen 
angeordnet  sind. 

i 
i  Patentanspruch  4. 

Schrämarm  mit  einem  Schneidriemen  der  aus  einem  mit  mehreren  Strängen 
bewehrten  flexiblen  Gurtkörper  aus  Kunststoff  besteht  in  den  Diamantplatten 
in  Abständen  eingeformt  sind,  welche  Diamantplatten  auf  massiven  Werkzeug- 
Trägern  befestigt  sind,  die  durchgehende  Oeffnungen  aufweisen  und  dass  die 
Stränge  sich  durch  diese  Oeffnungen  erstrecken,  weiter  gekennzeichnet  durch 
besondere  Ausbildung  des  Gurtkörpers  und  der  Diamantplatten. 

I  Patentansprüche  5-6. 

Schrämarm  mit  einem  Schneidriemen  der  aus  einem  mit  mehreren  Strängen 
bewehrten  flexiblen  Gurtkörper  aus  Kunststoff  besteht  in  den  Diamantplatten 
in  Abständen  eingeformt  sind,  welche  Diamantplatten  auf  massiven  Werkzeug- 
Trägern  befestigt  sind,  die  durchgehende  Oeffnungen  aufweisen  und  dass  die 
Stränge  sich  durch  diese  Oeffnungen  erstrecken,  weiter  gekennzeichnet  durch 
besondere  Ausbildung  der  Gurtkörperabschnitte  zwischen  den  Diamantplatten. 

Patentansprüche  7-8. 

Schrämarm  mit  einem  Schneidriemen  der  aus  einem  mit  mehreren  Strängen 
bewehrten  flexiblen  Gurtkörper  aus  Kunststoff  besteht  in  den  Diamantplatten 
in  Abständen  eingeformt  sind,  welche  Diamantplatten  auf  massiven  Werkzeug- 
Trägern  befestigt  sind,  die  durchgehende  Oeffnungen  aufweisen  und  dass  die 
Stränge  sich  durch  diese  Oeffnungen  erstrecken,  weiter  gekennzeichnet  durch 
besondere  Ausbildung  einer  Kühlvorrichtung. 



Qjlj  Europäisches 
^ _   Pat6n,amt  EP  92  11  1939  -B-  

1ANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  UfcH  fcHI-INUUNü 

lach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  enisoncra  oib  voniBgenuB  Buiutsusum  raioiimiiino~uiiw  ..«-...w.,.̂   „-•■ 
in  die  Eintheitlichtkeitder  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
lämlich: 

Patentansprüche  9-11. 

chrämarm  mit  einem  Schneidnemen  der  aus  einem  mn  menreren  audnycn 
ewehrten  flexiblen  Gurtkörper  aus  Kunststoff  besteht  in  den  Diamantplatten 
i  Abständen  eingeformt  sind,  welche  Diamantplatten  auf  massiven  Werkzeug- 
rägern  befestigt  sind,  die  durchgehende  Oeffnungen  aufweisen  und  dass  die 
itränge  sich  durch  diese  Oeffnungen  erstrecken,  weiter  gekennzeichnet  durch 
esondere  Ausbildung  der  Scheidriemenführung. 

'atentansprüche  12-14. 

ichrämarm  mit  einem  Schneidriemen  der  aus  einem  mn  menreren  oir«üiUen 
iewehrten  flexiblen  Gurtkörper  aus  Kunststoff  besteht  in  den  Diamantplatten 
n  Abständen  eingeformt  sind,  welche  Diamantplatten  auf  massiven  Werkzeug- 

"rägern  befestigt  sind,  die  durchgehende  Oeffnungen  aufweisen  und  dass  die 
Stränge  sich  durch  diese  Oeffnungen  erstrecken,  weiter  gekennzeichnet  durch 
jesondere  Ausbildung  der  Befestigung  der  Diamantplatten  auf  dem  Scheidriemen. 

3a  nur  für  die  Anmeldungsgegenstande  der  Ansprucne  i-j  eine  wdi.iiiursi.imHu 
/orliegt,  ist  noch  offen,  ob  für  jeden  der  weiteren  Anmeldungsgegenstände,  die 
n  den  übrigen  Ansprüchen  definiert  sind,  die  Einheitlichkeit  tatsächlich 
gegeben  ist.  Diese  Frage  kann  erst  nach  weiteren  getrennten  Nachforschungen 
ür  diese  Anmeldungsgegenstände  beantwortet  werden. 
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